
 



 
Wiederholt verweigert die Knappschaft die Kostenübernahme professioneller 

Sterbebegleitung, da angeblich ĂFormulare nicht eingegangen seienñ. Die 

folgende Dokumentation zeigt hier sogar eine wahrheitswidrige Einlassung 

vor dem Sozialgericht Dortmund. 
Das das Einschreiben vom 16.01.09 auch eingegangen ist, wird durch die Zustellungsurkunde und 
durch das Antwortfax der Knappschaft vom 20.01.2009 ersichtlich (s.u.). Damit ist klar: Die 
Einlassung vor dem Sozialgericht Dortmund vom 08.05.2009 entspricht nicht der Wahrheit. Dort 
heißt es wörtlich: Ăé beantragen wir die Klage als unzulässig zurückzuweisen. Eine Verordnung 
spezialisierter ambulanter Palliativversorgung gemäß § 37 b SGB V sowie das Schreiben des 
Versicherten vom 06.01.2009 als auch die sonstigen der Klage beigefügten Unterlagen lagen der 
Beklagten bis zum jetzigen Klageverfahren nicht vor.ñ
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Palliativmedizinische Behandlung Ihrer Versicherten 

 

Sehr geehrte Herr Dr. Greve, 

ich wende mich persönlich an Sie, da es in Ihr persönliches Organisationsverschulden fällt, dass 
die Knappschaft bis heute keinen Vertrag mit dem Palliativnetz Bochum nach § 132d 
abgeschlossen hat. Bedauerlich finde ich ebenso die mangelnde Antwort auf mein Schreiben vom 
28.09.08 bezüglich Ihres vertragswidrigen Verhaltens (Vereinbarung nach § 140a zur Versorgung 
Sterbender im häuslichen Umfeld - § 8). 

In der Anlage sende ich Ihnen den Antrag auf Kostenzusage zur Spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung nach § 132 d/ 37 b SGB V (SAPV). Die Gesezteslage ist eindeutig, Sie haben 
bereits eine Ermahnung am 19.11.08 im BMG erhalten und die Sozialgerichte in NRW haben 
bislang durchgehend positive Entscheidungen zugunsten meiner Patienten gefällt (z.B. LSG 
Essen L 16 B 65/08, Rücksprache evtl. mit der KKH, der Barmer oder der BKK aktiv empfohlen). 

Das Gesetz trägt Ihnen auf, binnen 3 Tagen eine Kostenzusage zu geben. Da ich über Ihren 
Umgang sehr enttäuscht bin, werde ich in der Folge meinem Patienten ein Eilverfahren 
empfehlen. Ich darf Ihnen versichern, dass diese Konflikte meine Patienten in der Vergangenheit 
regelmäßig ängstigten und insofern auch immaterielle Schadensersatzansprüche auf Grundlage 
des Organisationsverschuldens gegen Vorstandsvorsitzende (bislang nur außergerichtlich) 
durchgesetzt wurden. Ich erhalte Unterstützung von meiner Fachgesellschaft, von der Politik und 
dem öffentlich rechtlichen Fernsehen. Diesbezüglich wollen Sie sich evtl. einen der vielen 
Fernsehbeiträge auf www.sapv.de ansehen. Derzeit laufen Gespräche mit dem Privatfernsehen. 

Bitte bedenken Sie bei Ihrer Entscheidung, dass es sich bei der SAPV um einen Regelanspruch 
Ihres Versicherten handelt und nicht um ein Modellprojekt, welches in einem Vertrag nach § 140a 
zu regeln ist. Insofern führt ein Verweisen hier nicht weiter ï Sie haben SAPV nicht organisiert. 

Für ein Gespräch stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Ich würde mir eine unkomplizierte 
grundsätzliche Kostenzusage erbitten, so wie wir sie zwischenzeitlich von den größten 
Versicherern erhalten. 

Mit freundlichem Gruß 

 

      Schreiben per Fax und Brief mit Anlagen am 06.01.09  
      raus 

 

mailto:thoens@web.de
http://www.palliativweb.de/
http://www.sapv.de/
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Palliativmedizinische Behandlung Ihrer Versicherten 

Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Antrag auf Kostenübernahme eines Off-Label-Use: Octreotid bei Darmverschluss (ca. 1400 

ú) 

Sehr geehrte Herr Dr. Greve, 

bedauerlicherweise habe ich auf meine 3 letzten Schreiben keine Reaktion von Ihnen erhalten, 
daher sende ich Ihnen dieses Schreiben neben der Faxzustellung als Einschreiben Rückschein. 

Nun habe ich eine eilige Anfrage die umgehender Klärung bedarf: Bitte genehmigen Sie 

den in der Anlage beantragten Off-Label use, die Behandlung muss heute beginnen, jedes 

Zögern schafft unbeschreibliches Leid. 

Es handelt sich um ein medizinsch notwendiges Therapieverfahren, welches in der 
palliaitvmedizinischen Literatur unbestritten empfohlen wird. Diagnose: Darmverschluss 

Mit freundlichem Gruss 

 

PS: In der Anlage nochmals die Verordnungen zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, 
ich gehe auch davon aus, dass sie die weitere Verordung von Ihrer Versicherten HXXXXXXXX 
erhalten haben, notfalls bitte ich um einen Rückruf. 

 

 

Schreiben per Fax und Einschreiben am 

19.01.09 raus, Annahme bestätigt. 

mailto:thoens@web.de
http://www.palliativweb.de/


 

 



Dass es sich hier nicht um einen Einzelfall handelt, zeigt etwa die Abrechnung IV/ 2008. Während 
andere Krankenkassen die Leistung professioneller Sterbebegleitung in dem alten Vertrag einfach 
bezahlen, verweigert die Knappschaft die Zahlung, weil angeblich Faxe nicht angekommen sind. 

 


